
 
 

           
 
 
 
 
 

Kooperationsvereinbarung 
 

zwischen dem 
 

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien 
(ThILLM) 

 
und der 

 
Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) 

 
 
 
Die Kooperationsvereinbarung basiert auf der Rahmenvereinbarung zur Förderung der 
Medienkompetenz im Freistaat Thüringen zwischen dem Thüringer Kultusministerium 
und der Thüringer Landesmedienanstalt vom 10. März 2008. 
 
Die Partner setzen sich das Ziel, Thüringer Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Eltern auf dem Gebiet der Medienbildung zu sensibilisieren und zu 
qualifizieren. Im Zusammenhang mit der Entwicklung und Förderung von Medienkom-
petenz als einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sollen durch das Zusammenwirken 
beider Einrichtungen spezifische Synergieeffekte bewirkt werden. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen dem ThILLM und der TLM erfolgt in den Bereichen von 
Fort- und Weiterbildung, von Konzeptentwicklung und Projektgestaltung sowie in der 
beratenden Funktion bei Materialerstellung. 
 
 



In diesem Rahmen vereinbaren die Kooperationspartner folgende Maßnahmen 
auf der Grundlage des Abgleichs ihrer spezifischen Arbeitsfelder: 
 

I. Die Zusammenarbeit zur konzeptionellen Fortschreibung und praktischen 
Umsetzung und Evaluation der Medienpädagogischen Qualifizierungssemina-
re für Thüringer Lehrerinnen und Lehrer  

 
II. Die Zusammenarbeit zur konzeptionellen Fortschreibung und praktischen 

Umsetzung und Evaluation der Medienpädagogischen Qualifizierungssemina-
re für  Erzieherinnen und Erzieher 

 
III. Die Zusammenarbeit bei der Konzeption und Erstellung von medienpädago-

gischen Beratungs- und Qualifizierungsangeboten für Eltern  
 

IV. Die Zusammenarbeit bei der Gründung und Fortführung des Medienkompe-
tenznetzwerkes Thüringen sowie die Durchführung einer jährlichen gemein-
samen Fachveranstaltung 

 
V. Die Beteiligung der TLM am Thüringer Schul-Medientag des ThILLM 
 
VI. Die gegenseitige Unterstützung im Bereich der Referententätigkeit in Fortbil-

dungsveranstaltungen 
 
VII. Die Nutzung der Fortbildungsveranstaltungen des ThILLM durch Bürgerrund-

funkmitarbeiter im Rahmen der Möglichkeiten 
 

VIII. Die aktive Mitarbeit der TLM am Modellprojekt „Computerspiele und Lernen“  
in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig (Institut für Kommunikations-  
und Medienwissenschaft), dem ThILLM und dem Sächsischen Bildungsinsti-
tut im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
 

IX. Die Nutzung der medientechnischen Ausstattung von Radio Funkwerk durch 
das ThILLM nach den jeweils aktuellen vertraglichen Regelungen für die Auf-
nahme von Prüfungsaufgaben 

 
X. Die Veröffentlichung der Kooperationsmaßnahmen im Jahresprogramm der 

TLM und des ThILLM sowie die gegenseitige Unterstützung bei der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit  

 
 



Für die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung sowie für deren inhaltliche Ausge-
staltung verantwortlich sind 
 
- seitens des ThILLM: Dr. Ursula Rumpf, Fachreferentin Medienbildung 
- seitens der TLM: Judith Zeidler, Bereichsleiterin Programm, Medienforschung 

und Medienkompetenz (kommissarisch) 
 
 
 
Diese Vereinbarung tritt am 26. Juni 2008 in Kraft und erstreckt sich auf einen Zeitraum 
von drei Jahren, wobei jeweils im I. Quartal des Kalenderjahres eine konkrete Planung 
sowie Abstimmung erfolgt.  
 
 
 
Erfurt, 26. Juni 2008 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________                                           _______________________  
 
Dr. Bernd Uwe Althaus      Jochen Fasco 
Direktor ThILLM               Direktor TLM 
 
 
 
 
 
 
 


